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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

20. Nachtrag vom 09.10.2014 zur Hauptsatzung der Stadt Hagen 
vom 12. Mai 2000 

Der Rat der Stadt Hagen hat  aufgrund  des § 7 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666/ SGV. NRW.  2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Dezember 2013  (GV. NRW. S. 878) in seiner Sitzung am 18.09.2014 
folgenden 20. Nachtrag zur Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 
2000 beschlossen:  

Artikel I 
§ 10 Abs. 2 Buchst. a) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:  
„Überbezirklichen Charakter haben darüber hinaus alle Förderschulen, 
Gesamtschulen, Sekundarschulen und Berufskollegs.“ 
 

§ 16 Abs. 2, 1. Halbsatz und § 16 Abs. 3 werden wie folgt neu gefasst:  
„(2) Der zum allgemeinen Vertreter des Oberbürgermeisters bestellte 
Beigeordnete führt die Bezeichnung „Erster Beigeordneter“; ……… 
(3) Bei Verhinderung des Oberbürgermeisters und des Ersten 
Beigeordneten richtet sich die weitere Reihenfolge der Vertretung nach 
dem Dienstalter der Beigeordneten.“ 
 

Artikel II 
Dieser Nachtrag tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.  

_______________ 

Bekanntmachungsanordnung 
Der 20. Nachtrag vom 09.10.2014 zur Hauptsatzung der Stadt Hagen 
vom 12. Mai 2000 wird hiermit gemäß § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember  2013 
(GV.NRW. S. 878), öffentlich bekannt gemacht. 
 

Nach § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsachen 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Hagen, 09.10.2014       Erik O. Schulz  (Oberbürgermeister) 
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